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- Festlegungen hinsichtlich der Abwehr von Gewaltakten,
Provokationen, negativen Personenansammlungen oder der 
Zuführung von Personen zum Zwecke der Feststellung der 
Personalien <r~~(*g?,=iigcteTr̂ ^  u.a.

- s*wiig—zur Verhinderung bzw. Unterbindung weiterer Störun
gen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit an der Unter
suchungshaftanstalt ,vzum Beispiel durch Störung des sozia
listischen Zusammenlebens in Form der Verursachung von 
ruhestörenden Lärm, der ungebührlichen Belästigung von An
gehörigen der Abteilung in Ausübung ihres Dienstes bzw.
der geringfügigen Sachbeschädigung; durch Trunkenheit in der 
Öffentlichkeit oder durch Mißbrauch bzw. Beschädigung von 
öffentlichen Warn-, Melde- und Signalanlagen, zum Beispiel 
technische Einrichtungen, die der Ordnung und Sicherheit 
im Straßenverkehr dienen und verkehrsleitende rs-
rxugg-lnd-e Funktionen haben u.s.
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9. Schlußfolgerungen zur Erhöhung der Sicherheit des
_______Objektes der Untersuchungshaftanstalt

ÄDie" VQ-B—■den*" äußer,en'"i9,iCTeirrun§ 6 er Untersuchungshaftanstalt
n, die dabei zu beachtenden objektiven und 

subjektiven Faktoren, vor allem die sich aus der verschärfen
den internationalen Klassenkampfsituation ergeberf^n Verände
rungen der politisch-operativen Lage,aber auch die sich aus der 
beständigen Neuzuführ^ung von Kräften für den m-11 it-örios-h- 
operativen Sicherungs- und Kontrolldienst, die^Beeinträchti- 
gung der Fünktionspüchtigkeit und‘'Stabilität der sicherungs
technischen Einrichtungen und Anlagen durch schädigende Um- - 
welteinflüsse und fortwährende/ Nutzungsbelastung, in bzw. 
an der Untersuchungshaftanstalt durchgeführte bauliche Ver
änderungen u.ä. ergeboa und die Vielzahl der zu realisieren
den Erfordernisse im Interesse der Objektsicherung machen 
deutlich, daß die/Gewährleistung der äußeren Sicherheit der 
Untersuchungshaf tanstalt Prozeßcharakte_r_ träg_t, eine erst- 
rangige Leiteraufgabe darstellt und die Wirksamkeit der Maß- 
nahmen zur Außensicherung auf der Grundlage der Ergebnisse von


